
Lebensstandard ohne Einkommen  
kaum leistbar ...
Österreich ist ein Sozialstaat, der uns in vielen  
Bereichen absichert. Doch die Leistungen sind 
limitiert und reichen meist nicht aus, um den  
Lebensstandard zu halten. Im Durchschnitt  
bekommen Berufstätige, die frühzeitig aus  
dem Erwerbsleben ausscheiden, lediglich  
EUR 1.158 netto* Berufsunfähigkeitspension.

Risikoschutz muss nicht teuer sein!
Die Grundfähigkeits-Vorsorge ermöglicht eine  
kostengünstige Absicherung der Arbeitskraft,  
die sich jeder leisten sollte.

Die optimale Absicherung für …
• Handwerker

• Junge Familien mit Kindern

• Berufseinsteiger

• alle …

Die Highlights 

Sicher und einfach

 • Leistung bereits bei Verlust einer Grundfähigkeit

 • Nur sechs Monate Prognosezeitraum

 • Klare Definition der Leistungsauslöser

Individuell und flexibel

 • Lebensphasenkonzept: Flexible Anpassung der Rentenhöhe

 • Verzicht auf Bruttoprämienanpassung (§ 172 VersVG)

 • Beitrags-/ Leistungsdynamik zum Inflationsausgleich

Umfassend abgesichert

 • Weltweiter Versicherungsschutz

 • Kostenlose Reha- und Integrationsberatung

 • Frühzeitige Absicherung ab dem 5. Lebensjahr möglich

Grundfähigkeits-
Vorsorge 
Finanzielle Sicherheit, 
die sich Ihrem Leben 
anpasst.  

* Quelle: Handbuch der österreichischen Sozialversicherung



Leistungsfälle – klare Definitionen 
 
„Sitzen“

Ein Verlust der Grundfähigkeit des Sitzens liegt vor, wenn die 
versicherte Person nicht mehr in der Lage ist, 20 Minuten 
lang ununterbrochen zu sitzen, auch nicht mit Änderungen 
der Sitzposition oder mit Abstützen auf Armlehnen.

„Tastatur benutzen“

Der Verlust der Grundfähigkeit des Benutzens einer Tastatur 
liegt vor, wenn die versicherte Person nicht mehr in der Lage 
ist, mindestens fünf Wörter mit jeweils mindestens zehn 
Buchstaben zu tippen oder abzutippen.

Einzelheiten ergeben sich aus unseren 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
für die Absicherung von Grundfähigkeiten.
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Stehen Tastatur benutzenGleichgewicht Greifen und HaltenSchreiben Sitzen Heben und Tragen

Flexible Erhöhungsmöglichkeiten  
mit dem Lebensphasenkonzept
Wichtige Ereignisse verändern Ihr Leben und somit auch  
Ihre Bedürfnisse. Passen Sie Ihren Versicherungsschutz  
an Ihre persönliche Lebenssituation an.

Mit der Wechseloption kann Ihr Kind das Berufsleben gut geschützt beginnen
Sobald Ihr Kind selbst berufstätig ist, benötigt es zur Einkommensabsicherung einen  
eigenen Schutz gegen Berufsunfähigkeit. War Ihr Kind bei Abschluss der Grundfähigkeits- 
Vorsorge jünger als 15 Jahre, kann es bei Beginn einer Berufstätigkeit nach erfolgreichem  
Abschluss einer Ausbildung oder eines Studiums unter bestimmten Voraussetzungen  
ohne erneute Gesundheitsprüfung in die Berufsunfähigkeits-Vorsorge wechseln  
(max. bis zum 30. Lebensjahr).

Statistik Lebensverdienste, 
vorausgesetzt, man kann arbeiten!

Hochschulabschluss

  EUR 2,32 Mio.

Matura

  EUR 1,56 Mio.

Ohne Berufsausbildung

  EUR 1,08 Mio.

Quelle: FAZ net, Februar 2020
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Übersicht der 19 versicherten Grundfähigkeiten
Fehlt Ihnen eine der so genannten „Grundfähigkeiten“, verändert das Ihr Leben gravierend. Damit Sie zum Beispiel 
Reha- oder Pflegemaßnahmen oder den Umbau Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung finanzieren können, sichern Sie 
sich mit der Grundfähigkeits-Vorsorge von Zurich ab. Diese garantiert Ihnen ein geregeltes monatliches Einkommen.
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